
 

 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein Klassifizie-
rungssystem, das in 
der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt 
ist und eine Liste von 
ökologisch nachhal-
tigen Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält. 
Diese Verordnung 
umfasst kein Ver-
zeichnis der sozial 
nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten. 
Nachhaltige Anlagen 
mit ökologischer 
Zielsetzung können 
mit der Taxonomie 
übereinstimmen 
oder auch nicht. 

 
 
 

 
 

Nachhaltigkeitsindi-
katoren messen, wie 
die durch das Finanz-
produkt geförderten 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 

 
 

Eine nachhaltige In-
vestition ist eine An-
lage in eine Wirt-
schaftstätigkeit, die 
zu einem ökologi-
schen oder sozialen 
Ziel beiträgt, voraus-
gesetzt, dass die An-
lage keinem ökologi-
schen oder sozialen 
Ziel erheblich zuwi-
derläuft und die Un-
ternehmen, in die in-
vestiert wird, gut ge-
führt sind. 
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Vorlage für die vorvertragliche Offenlegung für die in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung 
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1, der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukte 
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Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 
 

• Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden von diesem 
Finanzprodukt gefördert? 

 

Der Fonds fördert den Klimaschutz durch die Unterstützung der Prinzipien des UNGC (die Aspekte wie Menschen-
rechte, Arbeitsbedingungen, Korruption und Umweltverschmutzung abdecken). Der Fonds ist außerdem bestrebt, 
Anlagen in bestimmten Tätigkeiten, die der Gesundheit und dem Wohlergehen des Menschen schaden können, zu 
vermeiden, indem er verbindliche Ausschlüsse anwendet. Der Fonds verwendet keine Referenzbenchmark, um seine 
ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. 

 

 

 

Verfolgt dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges Anlageziel? 

Ja Nein 

Es wird ein Mindestmaß an 

nachhaltigen Anlagen mit 

ökologischem Ziel tätigen: ___% 
 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

eingestuft werden 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

eingestuft werden 

 

Es fördert ökologische/soziale (E/S) 
Merkmale und hat zwar keine nachhaltige 

Anlage zum Ziel, hält jedoch einen 
Mindestanteil von ___% an nachhaltigen 

Anlagen 
 

mit einem ökologischen Ziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

eingestuft werden 

mit einem ökologischen Ziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
eingestuft werden 

 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird ein Mindestmaß an 

nachhaltigen Anlagen mit 

sozialem Ziel tätigen: ___% 

Es fördert E/S-Merkmale, tätigt jedoch 
keine nachhaltigen Anlagen 

 

X 

Dieses Dokument ist gültig per 31. Dezember 2022. Die hierin enthaltenen Informationen sind nur in Verbindung mit dem 

aktuellen Verkaufsprospekt zu lesen, der im Abschnitt "Dokumente" auf der Website www.janushenderson.com zu finden 

ist. Es sollte nicht als alleiniges Dokument herangezogen werden, das als Grundlage für eine Anlageentscheidung dient. 



 
 
# 
 
 

 

 
 

• Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden verwendet, um die Erreichung der einzelnen 
durch dieses Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale zu 
messen? 

 
• Kohlenstoff – CO2-Bilanz Scope 1&2 
• Gesamtstatus hinsichtlich der Einhaltung des UNGC 
• ESG-Ausschlussverfahren – für nähere Einzelheiten zu den Ausschlüssen, siehe nachfolgenden Abschnitt „Welche ver-
bindlichen Elemente der Anlagestrategie werden bei der Auswahl der Anlagen zur Erreichung der einzelnen durch dieses 
Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet?“. 
 

 

 
 

 • Welche Ziele werden mit den nachhaltigen Anlagen verfolgt, die das Finanzprodukt 
teilweise zu tätigen beabsichtigt, und wie trägt die nachhaltige Anlage zu diesen Zielen 
bei? 

 
Nicht zutreffend 

 

 • Wie vermeiden es die nachhaltigen Anlagen, die das Finanzprodukt teilweise zu tätigen 
beabsichtigt,  ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen erheblich zu schaden? 

Nicht zutreffend 

 

  
Wie wurden die Indikatoren für negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt? 

Nicht zutreffend 

 
 

 Wie werden die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte in 
Einklang gebracht? Details: 

Nicht zutreffend 

 

  

Die EU-Taxonomie gibt einen Grundsatz vor, nach dem Taxonomie-konforme Anlagen 
die Ziele der EU-Taxonomie nicht wesentlich beeinträchtigen dürfen („Do no signifi-
cant harm“), der von spezifischen EU-Kriterien begleitet wird. 

Das „Do no significant harm“-Prinzip gilt nur für diejenigen Anlagen des Finanzpro-
dukts, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berück-
sichtigen. Der übrige Teil der Anlagen dieses Finanzprodukts berücksichtigt die EU-Kri-
terien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nicht. 

Auch die übrigen nachhaltigen Anlagen dürfen die ökologischen und sozialen Ziele 
nicht wesentlich beeinträchtigen. 

 
 

  



 
 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus-
wirkungen (Princi-
pal Adverse Im-
pacts, PAI) handelt 
es sich um die wich-
tigsten negativen 
Auswirkungen von 
Anlageentscheidun-
gen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren in Be-
zug auf Umwelt-, 
Sozial- und Arbeit-
nehmerbelange, die 
Achtung der Men-
schenrechte sowie 
auf Angelegenhei-
ten der Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung. 

 
 

Berücksichtigt dieses Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren? 

Ja 
 

Nein 
 

Zum Datum dieses Prospekts berücksichtigt der Anlageverwalter die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren („PAIs“). 

 

Wichtigste nachteilige Auswirkung Wie wird die PAI berück-

sichtigt? 

THG-Emissionen Ausschlussverfahren 

CO2-Bilanz Ausschlussverfahren 

THG-Intensität von Beteiligungsunternehmen Ausschlussverfahren 

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind Ausschlussverfahren 

Verstöße gegen den UNGC und die OECD  Ausschlussverfahren 

Engagement in umstrittenen Waffen  Ausschlussverfahren 

 

Weitere Einzelheiten zu dem derzeit gewählten Ansatz und den berücksichtigten PAIs finden Sie in den SFDR-Angaben auf 
der Website des Fonds unter https://www.janushenderson.com/en-lu/investor/eu-sfdr-global-equity-fund/.  

 
Der Fonds wird in seinem regelmäßigen Bericht Informationen darüber veröffentlichen, wie er die PAIs berücksichtigt hat.  

 
 

Die Anlagestrategie 
bestimmt die Anla-
geentscheidungen 
auf der Grundlage 
von Faktoren wie An-
lageziele und Risi-
kotoleranz. 

 

▪ Welche Anlagestrategie verfolgt dieses Finanzprodukt? 
 

Dieser Fonds strebt Kapitalwachstum über die globalen Aktienmärkte an.  

Die nachstehend beschriebenen verbindlichen Elemente der Anlagestrategie werden als Ausschlüsse implementiert, die in 

das Compliance-Modul des Auftragsverwaltungssystem des Anlageverwalters eingebettet sind, wobei fortlaufend Daten ei-

nes Drittanbieters genutzt werden.  Die Ausschlüsse werden sowohl vor als auch nach dem Handel angewandt und ermögli-
chen es dem Unteranlageberater, vorgeschlagene Transaktionen mit einem ausgeschlossenen Wertpapier zu verhindern und 
jegliche Änderungen am Status von Positionen zu erkennen, wenn die Daten der Drittanbieter in regelmäßigen Abständen 
aktualisiert werden. 
 
Ein verbindliches Element ist nicht als Ausschlusskriterium im Auftragsverwaltungssystem verankert, nämlich das „Ziel, einen 
geringeren CO2-Fußabdruck als der MSCI All Country World Index zu haben“ (die „Benchmark“). Diese Verpflichtung wird auf 
monatlicher Basis überwacht, indem der CO2-Fußabdruck des Portfolios mit dem seiner Benchmark verglichen wird, wie von 
einem externen Datenanbieter berechnet.  

 

 ▪ Welche verbindlichen Elemente der Anlagestrategie werden bei der Auswahl der 
Anlagen zur Erreichung der einzelnen durch dieses Finanzprodukt geförderten 
ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet? 

Der Anlageverwalter verwendet spezifische Filter, um die Erreichung einiger der geförderten Merkmale zu 
unterstützen. Zur Förderung des Klimaschutzes werden beispielsweise Filter angewandt, um Anlagen in 
bestimmten kohlenstoffintensiven Aktivitäten zu vermeiden, und es wird erwartet, dass dies dazu führen wird, 
dass der Fonds ein niedrigeres Kohlenstoffprofil aufweist.  Ein weiteres Beispiel: Um die Unterstützung der UNGC-
Prinzipien zu fördern, werden Filter angewandt, damit der Fonds nicht in Emittenten investiert, die auf der 
Grundlage von Daten Dritter und/oder internen Untersuchungen gegen die UNGC-Prinzipien verstoßen.  

Der Anlageverwalter verwendet Ausschlusskriterien, um Direktanlagen in Emittenten aufgrund ihrer Beteiligung 
an bestimmten Aktivitäten auszuschließen. Insbesondere sind Emittenten ausgeschlossen, die mehr als 5 % ihres 

 

X 



Umsatzes mit der Herstellung von Waffen, der Gewinnung von fossilen Brennstoffen, der Tabakproduktion oder 
dem Glücksspiel erwirtschaften.  

Der Fonds wendet außerdem die unternehmensweite Ausschlusspolitik (die „unternehmensweite Ausschlusspoli-
tik“) an, die unter anderem umstrittene Waffen umfasst: 

 

 
Dies gilt für alle von der Managementgesellschaft oder vom Anlageverwalter getroffenen Anlageent-
scheidungen. Die unternehmensweite Ausschlusspolitik wird möglicherweise von Zeit zu Zeit aktuali-
siert. 
 
Derzeit sind Anlagen in Unternehmen untersagt, die aktuell an der Herstellung folgender umstrittener 
Waffen beteiligt sind oder eine Minderheitsbeteiligung von mindestens 20 % an einem Hersteller um-
strittener Waffen halten, d. h.:  
(i) Streumunitionen;  
(ii) Antipersonenminen;  
(iii) chemische Waffen;  
(iv) biologische Waffen. 

 
Die Klassifizierung der Emittenten basiert in erster Linie auf Angaben zu Tätigkeiten, die von unseren 
ESG-Datenanbietern bereitgestellt werden. Diese Klassifizierung kann in Fällen, in denen hinreichende 
Beweise dafür vorliegen, dass die Angaben des Drittanbieters nicht korrekt oder angemessen sind, 
durch das Investment Research aufgehoben werden. Wird festgestellt, dass eine Portfolioposition aus 
einem beliebigen Grund (lange bestehende Position, vorübergehende Position usw.) diese Ausschluss-
kriterien nicht erfüllt, hat der Anlageverwalter 90 Tage Zeit, um die Klassifizierung des Emittenten zu 
überprüfen oder gegebenenfalls anzufechten. Wird nach Ablauf dieser Frist keine Aufhebung durch 
das Investment Research gewährt, muss die Position unter normalen Marktbedingungen unverzüglich 
veräußert werden. 

 

 

Emittenten, die mutmaßlich gegen die UNGC-Prinzipien verstoßen haben (die Aspekte wie Menschenrechte, Ar-
beitsbedingungen, Korruption und Umweltverschmutzung abdecken), sind ebenfalls ausgeschlossen.  

Der Fonds wird bestrebt sein, auf monatlicher Basis einen geringeren CO2-Fußabdruck als seine Benchmark zu 
haben.  

Für die Zwecke der AMF-Doktrin ist die außerfinanzielle Analyse oder das Rating wie vorstehend beschrieben hö-
her als:  

a. 90 % für Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und Sitz in „entwickelten“ Ländern, Schuldtitel 
und Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating, Staatsanleihen von entwickelten Ländern.  

b. 75 % für Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und Sitz in „Schwellenländern“, Aktien von Un-
ternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit Hochzins-
Rating, Staatsanleihen von „Schwellenländern“.  

 
Der Anlageverwalter darf nur dann in Unternehmen investieren, die auf Basis der vorstehend beschriebenen Krite-
rien ausgeschlossen sind, wenn der Anlageverwalter auf Basis seiner eigenen Analysen und nach Genehmigung 
durch seinen ESG-Aufsichtsausschuss der Ansicht ist, dass die zur Anwendung der Ausschlüsse verwendeten Daten 
Dritter unzureichend oder ungenau sind.  
 
Der Anlageverwalter kann der Auffassung sein, dass die Daten unzureichend oder ungenau sind, wenn beispielsweise 
das Research des externen Datenanbieters historisch oder vage ist, auf veralteten Quellen beruht oder dem Anlage-
verwalter andere Informationen vorliegen, die ihn an der Richtigkeit der Analysen zweifeln lassen.  
 
Wenn der Anlageverwalter die von Dritten bereitgestellten Daten anfechten möchte, wird die Anfechtung einem 
funktionsübergreifenden ESG-Aufsichtsausschuss vorgelegt, der die „Nichtanwendung“ der Daten Dritter genehmi-
gen muss.  
 
Wenn ein externer Datenanbieter keine Informationen zu einem bestimmten Emittenten oder einer ausgeschlosse-
nen Tätigkeit zur Verfügung stellt, kann der Anlageverwalter investieren, wenn er durch eigene Analysen zu der 
Überzeugung gelangt ist, dass der Emittent nicht an der ausgeschlossenen Tätigkeit beteiligt ist. 

 



Gute Unterneh-
mensführungsprak-
tiken umfassen The-
men wie solide Füh-
rungsstrukturen, Ar-
beitnehmerbezie-
hungen, Mitarbeiter-
bezahlung und die 
Einhaltung von Steu-
ervorschriften. 

 

• Wie hoch ist der zugesagte Mindestsatz im Hinblick auf die Reduzierung des Umfangs der 
Anlagen, die vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogen werden? 

 
Es gibt keinen zugesagten Mindestsatz. 

 
 
 

 
 

• Wie werden die guten Unternehmensführungspraktiken der investierten Unternehmen 
bewertet? 

Die Unternehmen, in die der Fonds investiert, zeichnen sich nach Einschätzung des Anlageverwalters durch gute Unterneh-
mensführungspraktiken aus.  

Die guten Unternehmensführungspraktiken der investierten Unternehmen werden vor einer Anlage und danach in regelmä-
ßigen Abständen im Einklang mit der Politik zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken („Politik“) bewertet.  

Die Richtlinie legt Mindeststandards fest, auf deren Grundlage die investierten Unternehmen vom Anlageverwalter vor einer 
Anlage sowie fortlaufend bewertet und überwacht werden. Diese Standards können unter anderem folgende Punkte bein-
halten: solide Führungsstrukturen, Arbeitnehmerbeziehungen, Mitarbeiterbezahlung und Einhaltung der Steuervorschriften.  

Die Richtlinie ist Bestandteil der „ESG-Anlagepolitik“ von Janus Henderson und kann im Abschnitt „Über uns – Umwelt, Sozi-
ales und Governance (ESG)“ auf der Website www.janushenderson.com eingesehen werden.  
 
Darüber hinaus hat der Anlageverwalter die UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren (UNPRI) unterzeichnet. Als Unter-
zeichner werden die guten Unternehmensführungspraktiken der Beteiligungsunternehmen, vor der Anlage und danach in 
regelmäßigen Abständen im Hinblick auf die UNPRI-Grundsätze bewertet.  

 

 

Die Vermögensallo-
kation beschreibt 
den Anteil der Anla-
gen in bestimmten 
Vermögenswerten. 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt vorgesehen? 

 

Mindestens 85 % der Anlagen des Finanzprodukts werden zur Erfüllung der vom Finanzprodukt geförderten ökologischen 
oder sozialen Merkmale verwendet. Zu den übrigen Vermögenswerten, die nicht zur Erfüllung der ökologischen oder sozialen 
Merkmale verwendet werden, können Barmittel oder Barmitteläquivalente sowie Instrumente gehören, die zum Zwecke ei-
nes effizienten Portfoliomanagements gehalten werden, z. B. vorübergehende Positionen in Indexderivaten.  
Das Merkmal eines im Vergleich zur Benchmark niedrigeren CO2-Fußabdrucks wird auf der Ebene des Portfolios angewandt 
(und nicht auf der Ebene der einzelnen Positionen, die ein über dem Durchschnitt des Portfolios oder der Benchmark liegen-
des CO2-Profil aufweisen können).  

 

  

 

#1 Nach E/S-Merkmalen ausgerichtet umfasst die Anlagen des Finanzprodukts, die zur Errei-

chung der durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale eingesetzt 

werden. 
 

#2Sonstige umfasst die übrigen Anlagen des Finanzprodukts, die weder an den ökologischen 

oder sozialen Merkmalen ausgerichtet sind noch als nachhaltige Anlagen gelten. 

 
 

Anlagen

85 %  #1 Nach E/S-
Merkmalen ausgerichtet

15 % #2 Sonstige



  

• Wie werden die durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen 

Eigenschaften durch den Einsatz von Derivaten erreicht? 

Nicht zutreffend – Der Fonds verwendet keine Derivate, um seine ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen  
 

     sind nach-
haltige Anlagen mit 
einem ökologischen 
Ziel, die die Krite-
rien für ökologisch 
nachhaltige Wirt-
schaftsaktivitäten 
im Sinne der EU-Ta-
xonomie nicht be-
rücksichtigen. 

 

 In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Anlagen mit ökologischer Zielsetzung 
mit der EU-Taxonomie konform? 

Nicht zutreffend 

Der Anteil der Anlagen des Fonds, die mit der EU-Taxonomie konform sind, beträgt 0 %. Die EU-Taxonomie bietet zwar 

einen ambitionierten Rahmen für die Bestimmung der ökologischen Nachhaltigkeit wirtschaftlicher Aktivitäten, deckt 
aber nicht alle Branchen und Sektoren oder alle Umweltziele umfassend ab. Der Anlageverwalter wendet seine eigene 
Methode an, um zu bestimmen, ob die für den Fonds ausgewählten Anlagen ökologische Merkmale in Übereinstim-
mung mit den SFDR-Vorschriften fördern.  

 

Taxonomie-kon-
forme Aktivitäten 
werden ausgedrückt 
als Anteil des: 
-  Umsatzes, um den 

Anteil der Einnah-
men der Beteili-
gungsunternehmen 
aus umweltfreund-
lichen Aktivitäten 
anzugeben. 

-  Investitionsauf-
wands (CapEx), um 
die von Beteili-
gungsunternehmen 
getätigten umwelt-
freundlichen Inves-
titionen anzuge-
ben, z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft. 

-  Betriebsaufwands 
(OpEx), um die um-
weltfreundlichen 
operativen Aktivitä-
ten von Beteili-
gungsunternehmen 
anzugeben. 

 
 

 

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in grüner Farbe den Mindestprozentsatz der mit der EU-

Taxonomie konformen Anlagen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt das erste Diagramm die Taxonomie-Konformität in Bezug 

auf alle Anlagen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während das zweite Diagramm die 

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Anlagen des Finanzprodukts zeigt, bei denen es sich nicht 

um Staatsanleihen handelt. 

  

*   Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ sämtliche Engagements in 

staatlichen Titeln 

Wie hoch ist der Mindestanteil der Anlagen in Übergangs- und Förderungsmaßnahmen? 
Nicht zutreffend. 

0 %

100%

1. Taxonomie-Konformität von Anlagen 
einschließlich Staatsanleihen*

Taxonomie-konform

Sonstige Anlagen

0 %

100%

2. Taxonomie-Konformität von Anlagen 
ohne Staatsanleihen*

Taxonomie-konform

Sonstige Anlagen



Förderungsmaß-
nahmen ermögli-
chen es anderen Tä-
tigkeiten direkt, ei-
nen wesentlichen 
Beitrag zu einem 
Umweltziel zu leis-
ten. 

Übergangstätigkei-
ten sind Tätigkeiten, 
für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt 
und die unter ande-
rem Treibhaus-
gasemissionswerte 
aufweisen, die den 
besten Leistungen 
entsprechen. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Anlagen mit ökologischer Zielsetzung, 
die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Nicht zutreffend. 

Wie hoch ist der Mindestanteil sozial nachhaltiger Anlagen? 

Nicht zutreffend. 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen 
Mindestschutz? 

Zu den übrigen Vermögenswerten können Barmittel oder Barmitteläquivalente sowie Instrumente gehören, 
die zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements gehalten werden, z. B. vorübergehende Positionen in 
Indexderivaten. Für solche Anlagen gelten keine Mindestanforderungen im Hinblick auf ökologische oder sozi-
ale Schutzmaßnahmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei den Referenzin-
dizes handelt es sich 
um Indizes, mit de-
nen gemessen wer-
den kann, ob das Fi-
nanzprodukt die von 
ihm geförderten 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erfüllt. 

 

Dient ein bestimmter Index als Referenzindex, um festzustellen, ob dieses 
Finanzprodukt mit den geförderten ökologischen bzw. sozialen Merkmale konform ist? 

Nicht zutreffend. 

• Wie wird der Referenzindex kontinuierlich mit den einzelnen durch das Finanzprodukt 
geförderten ökologischen oder sozialen Merkmalen in Einklang gebracht? 

Nicht zutreffend. 

• Wie wird die fortlaufende Übereinstimmung der Anlagestrategie mit der Methodik des 
Index sichergestellt? 

Nicht zutreffend. 

• Wie unterscheidet sich der benannte Index von einem maßgeblichen breiten Marktindex? 
Nicht zutreffend. 

• Wo ist die Methodik für die Berechnung des benannten Index zu finden? 
Nicht zutreffend. 

 

 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 
 
Zusätzliche produktspezifische Informationen sind unter https://www.janushenderson.com/en-lu/investor/eu-

sfdr-global-equity-fund/ zu finden. 
 
Ausführliche Informationen über den ESG-Ansatz von Janus Henderson, einschließlich der ESG-Anlagepolitik von 
Janus Henderson, finden Sie im Abschnitt „Über uns - Umwelt, Soziales und Governance (ESG)“ auf der Website 
www.janushenderson.com. 

 


